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Datenschutzhinweise 
gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
im Zusammenhang mit melderechtlichen Anliegen 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Stadt Erlangen (Rathausplatz 1, 91052 Erlangen, E-Mail: 

stadt@stadt.erlangen.de; Telefon: 09131 86-0); zuständig für die Verarbeitung der erhobenen Daten ist das Bür-

geramt der Stadt Erlangen, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen, buergeramt@stadt.erlangen.de. 

Die behördliche Datenschutzbeauftragte der Stadt Erlangen erreichen Sie unter Rathausplatz 1, 

91052 Erlangen, E-Mail: datenschutz@stadt.erlangen.de, Telefon: 09131 86-2273 oder 09131 86-3325. 

Ihre Daten werden dafür erhoben, um personenbezogene Daten über die in ihrem Zuständigkeitsbereich 

wohnhaften Personen (Einwohner) zu registrieren, um deren Identität und Wohnungen feststellen und 

nachweisen zu können. Diese Daten werden genutzt, um nach Maßgabe der Vorschriften über Melderegis-

terauskünfte (§§ 44 ff. BMG) und Datenübermittlungen (§§ 33 ff. BMG) den berechtigten Informationsbe-

dürfnissen Rechnung zu tragen sowie bei der Durchführung von Aufgaben anderer öffentlicher Stellen mit-

zuwirken (§ 2 Absatz 3 BMG). 

b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BMG verar-

beitet. 

4. Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden 

Die Stadt Erlangen verarbeitet folgende personenbezogen Daten von Ihnen: 

• Familienname, 

• frühere Namen, 

• Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens, 

• Doktorgrad, 

• Ordens- und Künstlernamen, 

• Tag und Ort der Geburt bei Geburt im Ausland auch den Staat, 

• Geschlecht, 

• gesetzlicher Vertreter (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Anschrift, Tag der Geburt, Geschlecht, Sterbe-

tag, Auskunftssperren gemäß § 51 BMG), 

• derzeitige Staatsangehörigkeiten, 

• rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

• derzeitige Anschriften, frühere Anschriften im Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde sowie Anschrift der 

letzten alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung und der letzten Nebenwohnung außerhalb des Zuständig-

keitsbereichs der Meldebehörde, gekennzeichnet nach Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Aus-

land auch den Staat und die letzte Anschrift im Inland, bei Wegzug ins Ausland auch die Zuzugsanschrift im 

Ausland und den Staat, 

• Einzugsdatum, Auszugsdatum, Datum des letzten Wegzugs aus einer Wohnung im Inland sowie Datum des 

letzten Zuzugs aus dem Ausland, 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

2. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

a) Zwecke der Verarbeitung 
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• Familienstand, bei Verheirateten oder Lebenspartnern zusätzlich Tag und Ort der Eheschließung oder der 

Begründung der Lebenspartnerschaft, sowie bei Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft 

im Ausland auch den Staat, 

• Ehegatte oder Lebenspartner (Vor- und Familiennamen, Geburtsname, Doktorgrad, Tag der Geburt, Ge-

schlecht, Anschrift, Sterbetag, Auskunftssperren gemäß § 51 BMG), 

• minderjährige Kinder (Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt, Geschlecht, Anschrift, Sterbetag, Auskunfts-

sperren gemäß § 51 BMG), 

• Ausstellungsbehörde, -datum, Gültigkeitsdauer und Seriennummer des gültigen Personalausweises/Passes, 

sowie Sperrkennwort und Sperrsumme des Personalausweises 

• Auskunfts- und Übermittlungssperren, 

• Sterbetag und –ort, bei Versterben im Ausland auch den Staat, 

• AZR-Nummer. 

Darüber hinaus speichern die Meldebehörden im Melderegister folgende Daten einschließlich der zum Nachweis 

ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise:  

• für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 

Ebene die Tatsache, dass die betroffene Person  

• von der Wahlberechtigung oder der Wählbarkeit ausgeschlossen ist,  

• als Unionsbürger (§ 6 Abs. 3 Satz 1 des Europawahlgesetzes) bei der Wahl des Europäischen Parlaments von 

Amts wegen in ein Wählerverzeichnis im Inland einzutragen ist; ebenfalls zu speichern ist die Gebietskörper-

schaft oder der Wahlkreis im Herkunftsmitgliedstaat, wo er zuletzt in ein Wählerverzeichnis eingetragen war, 

• als im Ausland lebender Deutscher einen Hinweis auf Wahlen zum Deutschen Bundestag sowie auf Wahlen 

der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland erhält; ebenfalls ist 

nach Mitteilung der betroffenen Person ihre derzeitige Anschrift im Ausland zu speichern. 

• für das Verfahren zur Bildung und Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39e 

Absatz 2 Satz 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes 

• die Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgesellschaft sowie das Datum des Eintritts und Aus-

tritts, den Familienstand 

• das Datum der Begründung oder der Auflösung der Ehe sowie das Identifikationsnummern oder die vorläufi-

gen Bearbeitungsmerkmale des Ehegatten sowie der minderjährigen Kinder, die ihre alleinige Wohnung oder 

ihre Hauptwohnung im Zuständigkeitsbereich derselben Meldebehörde haben  

• für Zwecke nach § 139b Absatz 2 der Abgabeordnung die Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabeord-

nung und bis zu deren Speicherung im Melderegister das Vorläufige Bearbeitungsmerkmal nach § 139b Ab-

satz 6 Satz 2 der Abgabeordnung 

• für die Ausstellung von Personalausweisen und Pässen die Tatsache, dass Passversagungsgründe vorliegen, 

ein Pass versagt oder entzogen oder eine Anordnung nach § 6 Abs. 7 des Personalausweisgesetzes getroffen 

worden ist,  

• für staatsangehörigkeitsrechtliche Verfahren die Tatsache, dass nach § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit eintreten kann, 

• für Zwecke des Suchdienstes die Anschrift vom 1. September 1939 derjenigen Einwohner, die aus den in § 1 

Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten Gebieten stammen, 

• für das waffenrechtliche Verfahren die Tatsache, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist, und 

die diese Tatsache mitteilende Behörde mit Angabe des Tages der erstmaligen Erteilung,  

• für sprengstoffrechtliche Verfahren die Tatsache, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis oder ein Befähi-

gungsschein nach § 20 des Sprengstoffgesetzes erteilt worden ist sowie die Behörde, die diese Tatsache mit-

teilt, mit Angabe des Datums der erstmaligen Erteilung 

• zur Beantwortung von Aufenthaltsanfragen anderer Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen, wenn der 

Einwohner die Wohnung aufgegeben hat und der Meldebehörde eine neue Wohnung nicht bekannt ist, das 

Ersuchen um Datenübermittlung mit dem Datum der Anfrage und der Angabe der anfragenden Stelle für die 

Dauer von bis zu zwei Jahren, 
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• für die Prüfung, ob die von der meldepflichtigen Person gemachten Angaben richtig sind, und zur Gewähr-

leistung der Auskunftsrechte in § 19 Absatz 1 Satz 3 BMG und § 50 Absatz 4 BMG den Namen und die Anschrift 

des Eigentümers der Wohnung und, wenn dieser nicht selbst Wohnungsgeber ist, auch den Namen und die 

Anschrift des Wohnungsgebers, 

• im Spannungs- und Verteidigungsfall für die Wehrerfassung die Tatsache, dass ein Einwohner bereits vor der 

Erfassung seines Jahrganges erfasst worden ist, 

• für die Erstellung von Wahlbenachrichtigungen zusätzlich Art der Wahl, Wahlgebiet (Wahlbezirk, Wahllokal, 

Wahlkreis, Nummer im Wählerverzeichnis) und verfahrensbedingte Hinweise für die Wahlbenachrichtigun-

gen, 

• verfahrensbedingte Hinweise. 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten 

Die Meldebehörde darf an andere öffentliche Stellen im Inland, öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

und den Suchdiensten aus dem Melderegister Daten übermitteln, oder Daten innerhalb der Verwaltungseinheit 

(Gemeinde) weitergeben, soweit dies zur Erfüllung ihrer eigenen oder in der Zuständigkeit des Empfängers lie-

genden Aufgaben erforderlich ist. 

Privatpersonen und nicht-öffentliche Stellen erhalten auf Antrag eine gebührenpflichtige Auskunft über ein-

zelne personenbezogene Daten unter der Voraussetzung, dass die betroffene Person von der Meldebehörde 

aufgrund der Angaben des Antragstellers eindeutig identifiziert werden kann. 

Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen können im Zusammenhang mit Wahlen und 

Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene Meldedaten erhalten. 

Mandatsträger, Presse und Rundfunk dürfen bei Alters- und Ehejubiläen die mit diesem besonderen Zweck in 

unmittelbarem Zusammenhang stehenden Daten erhalten. 

Adressbuchverlage dürfen zum Zwecke der Veröffentlichung in gedruckten Adressbüchern lediglich einzelne 

abschließend aufgezählte Daten aller volljährigen Einwohner von der Meldebehörde erhalten. 

Der Wohnungseigentümer/ Wohnungsgeber hat einen Anspruch auf Auskunft über die in seiner Wohnung ge-

meldeten Einwohner, soweit er ein rechtliches Interesse glaubhaft macht. 

An öffentliche Stellen in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschafts-

raums (EWR) sowie an Organe und Einrichtungen der Europäischen Union oder der Europäischen Atomgemein-

schaft ist eine Datenübermittlung im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbe-

reich des Rechts der Europäischen Union fallen, zulässig, soweit dies zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 

Meldebehörde oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden öffentlichen Aufgaben erforderlich ist. 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Nach dem Wegzug oder Tod des Einwohners hat die Meldebehörde alle Daten, die nicht der Feststellung der 

Identität und dem Nachweis der Wohnung dienen sowie nicht für Wahl- und Lohnsteuerzwecke oder zur Durch-

führung von staatsangehörigkeitsrechtlichen Verfahren erforderlich sind, unverzüglich zu löschen. 

Nach Ablauf von fünf Jahren seit Wegzug oder Tod des Einwohners werden die zur Erfüllung der Aufgaben der 

Meldebehörden gespeicherten Daten für die Dauer von 50 Jahren aufbewahrt und durch technische und orga-

nisatorische Maßnahmen gesichert. 

Für bestimmte Daten gelten nach § 14 Absatz 2 BMG kürzere Löschungsfristen. 
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7. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu. 

• Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Per-

son gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu 

(Art. 16 DSGVO). 

• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verar-

beitung verlangen (Art. 17 und 18 DSGVO). 

• Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, können Sie der Verarbeitung der Sie 

betreffenden Daten durch die Stadt Erlangen widersprechen (Art. 21 DSGVO). Sofern die gesetzlichen 

Voraussetzungen vorliegen, unterbleibt in der Folge eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten durch die Stadt Erlangen. 

• Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und 

die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls 

ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Stadt Erlangen, ob die gesetzlichen 

Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz (Postfach 

22 12 19, 80502 München, Tel. 089/212672-0, Fax: 089/212672-50, E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de). 

8. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben.  

Wer eine Wohnung bezieht, ist grundsätzlich verpflichtet, sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug bei 

der Meldebehörde anzumelden (§ 17 Absatz 1 BMG). Wer aus einer Wohnung auszieht und keine neue Wohnung 

im Inland bezieht hat sich innerhalb von zwei Wochen abzumelden (§ 17 Absatz 2 BMG). Die Verpflichtung zur 

Angabe der erforderlichen Auskünfte zur ordnungsgemäßen Führung des Melderegisters ergibt sich aus § 25 Nr. 

1 BMG. Wer Einzugsmeldungen nicht, nicht richtig oder verspätet abgibt, sich nicht oder verspätet abmeldet 

oder eine Mitwirkungspflicht verletzt, handelt ordnungswidrig. 
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